
Überarbeitete Planungsinstrumente
Abgestützt auf die Anliegen der Bevölkerung

Bisheriges Vorgehen

Nach der Verabschiedung des Räumli-

chen Entwicklungskonzepts (REK) wur-

den die Planungsinstrumente der neuen 

Nutzungsplanung zusammen mit der Pla-

nungs- und Baukommission erarbeitet. 

Während der Entwurfsphase wurden im 

September 2021 Quartierworkshops zur 

künftigen Entwicklung entlang der Luzern-

strasse durchgeführt. Die Erkenntnisse 

wurden für die weitere Bearbeitung be-

rücksichtigt.

Nach abgeschlossener Entwurfsphase 

lagen die Planungsinstrumente während 

der 1. Mitwirkung vom April–Mai 2022 öf-

fentlich auf. Die Bevölkerung wurde dabei 

über verschiedene Kommunikationskanä-

le über die Gesamtrevision orientiert.

Während der Mitwirkung gingen 96 Mit-

wirkungseingaben ein. Diese sind in 

einem Mitwirkungsbericht zusammenge-

fasst, welcher im Mai 2023 publiziert wur-

de. Im Bericht nimmt der Gemeinderat zu 

den Anliegen Stellung.

Anhand der 1. Mitwirkung wurden die 

Planungsinstrumente überprüft und über-

arbeitet. Das Ergebnis unterbreiten wir Ih-

nen im Rahmen der 2. Mitwirkung.

Hauptanliegen der Mitwirkung 

Aus der 1. Mitwirkung wurden folgende 

Hauptanliegen erkannt, welche folgender-

massen berücksichtigt werden:

Transparente Kommunikation

Um eine transparente Orientierung über 

die Ergebnisse der 1. Mitwirkung, die damit 

verbundenen Anpassungen sowie das wei-

tere Vorgehen zu gewährleisten, wird eine 

2. Mitwirkungsauflage durchgeführt. Paral-

lel dazu erfolgt die kantonale Vorprüfung.

Im Anschluss werden die Planungsinstru-

mente erneut überprüft und bereinigt.

Erhöhung des Handlungsspielraums

Die Planungsinstrumente wurden dahinge-

hend angepasst, dass die Handlungsspiel-

räume für künftige Bauvorhaben erhöht 

und die heute bestehenden Nutzungsmög-

lichkeiten und -reserven gewahrt werden. 

Dies erfolgt unter Berücksichtigung der 

im Räumlichen Entwicklungskonzept (REK) 

definierten Entwicklungsziele sowie in An-

betracht einer qualitätsvollen Siedlungs-

entwicklung. 

Wahrung der Nutzungsmöglichkeiten

Die einzelnen Zonenbestimmungen wurden 

überarbeitet und die Nutzungsmöglich-

keiten massvoll erhöht. Insbesondere der 

Umgang mit den zahlreichen bestehenden 

Gestaltungsplänen stellt in Oberkirch eine 

grosse Herausforderung dar. Diesbezüglich 

wurden neue Lösungen zur Qualitätser-

haltung bei einhergehender Ermöglichung 

einer zeitgemässen baulichen Entwicklung 

erarbeitet. 

Nachhaltige Entwicklung

Die Thematik «Nachhaltigkeit» soll in der 

Ortsplanung angemessen berücksichtigt 

werden. Dabei sollen ziel- und zukunfts-

gerichtete Bestimmungen erlassen werden, 

welche auf eine nachhaltige Entwicklung 

auch für künftige Generationen abzielen. 

Auf behördenverbindlicher Stufe bestehen 

bereits heute diverse Leitlinien wie bspw. 

die Förderung der Biodiversität oder die 

energiesparende Erstellung und Sanierung 

öffentlicher Bauten. Zusätzlich wurde eine 

kommunale Energieplanung erarbeitet, 

welche Bestandteil der 2. Mitwirkung ist. 

Anliegen zum Masterplan «Luzernstrasse»

Im Rahmen der 1. Mitwirkung gingen auch 

Eingaben zum Masterplan «Luzernstrasse» 

ein. Diese werden im Rahmen der separa-

ten Mitwirkungsauflage «Verkehrsrichtplan 

und Masterplan Luzernstrasse» (30.05.–

30.06.2023) wieder aufgegriffen und im zu-

gehörigen Mitwirkungsbericht behandelt.

Ortsplanungsrevision Oberkirch Masterplan Luzernstrasse

Kommunale
Energie-
planung

Studienauftrag
Luzernstrasse

Räumliches
Entwicklungs-

konzept
(REK)

Quartier-
Workshop

Luzernstrasse

Bau- und Zo-
nenreglement,

Zonenplan,
etc.

Mobilitäts-
konzept

Verkehrs-
richtplan

Masterplan
Luzernstrasse

schematische Darstellung über die Bestandteile der Ortsplanungsrevision sowie 
deren Zusammenhang mit dem Masterplan Luzernstrasse 



Neues Regelwerk
Umsetzung der geänderten kantonalen Vorgaben

Geänderte Rahmenbedingungen

Der Aufbau des neuen Bau- und Zonenre-

glements (BZR) unterscheidet sich grund-

legend vom bisherigen, da das kommuna-

le BZR an die geänderten übergeordneten 

Vorgaben von Seiten Bund und Kanton an-

gepasst werden muss. Neu wird anstelle 

der bekannten Ausnützungsziffer (AZ) eine 

Überbauungsziffer (ÜZ) in Kombination mit 

einer neuen Höhenregelung eingeführt. Die 

Angabe der Anzahl zulässiger Geschosse 

muss durch eine max. Gesamthöhe ersetzt 

werden. Somit wird die Nutzungsdichte 

künftig über die nachfolgend erläuterten 

Nutzungsmasse definiert:

Überbauungsziffer (ÜZ)

Die Überbauungsziffer definiert das Ver-

hältnis der anrechenbaren Gebäudefläche 

zur anrechenbaren Grundstücksfläche und 

bezeichnet dadurch den Anteil einer Par-

zelle, welcher bebaut werden darf. Bei der 

Festlegung der ÜZ wurde angestrebt, dass 

sich mindestens dasselbe Bauvolumen wie 

bisher realisieren lässt. Zur Flexibilisierung 

der starren ÜZ werden in Oberkirch je Zone 

unterschiedliche Kombinationen von ÜZ 

und Höhenmass festgelegt, wodurch der 

Handlungsspielraum für künftige Baupro-

jekte erhöht und einer monotonen Bauwei-

se entgegengewirkt wird.

Gesamthöhe (GH)

Durch den Wegfall des Begriffs «Geschoss» 

wird die Höhe eines Gebäudes künftig über 

die Gesamthöhe bestimmt (bisher: Ge-

schosszahl, Geschosshöhe, Untergeschoss-

Gestaltung und Eingliederung

Das bestehende BZR enthält zur Gestaltung 

und Eingliederung von Bauten und Anlagen 

nur knappe Bestimmungen. Die neuen und 

präzise formulierten Qualitätsanforderun-

gen ermöglichen eine gute Eingliederung 

und Gestaltung neuer Bauvorhaben unter 

Berücksichtigung der bestehenden Quar-

tierstrukturen.

Gebiete, an deren Entwicklung ein öffent-

liches Interesse besteht, sollen besonders 

hohe bauliche und gestalterische Qualitä-

ten aufweisen. Um dies zu gewährleisten, 

kann die Gemeinde künftig die Durchfüh-

rung eines qualitätssichernden Verfahrens 

verlangen. Dies trifft insbesondere für die 

Gebiete entlang der Luzernstrasse zu.

Weiter werden im Rahmen der Ortspla-

nungsrevision diverse Gebiete neu mit 

einer Gestaltungsplanpflicht belegt. Grund-

lage für die Erarbeitung des Gestaltungs-

plans stellt ein Bebauungskonzept dar, in 

welchem alle wesentlichen Rahmenbedin-

gungen der baulichen Entwicklung aufge-

zeigt werden müssen.

Auswirkungen für Oberkirch

Das Regelwerk der Gemeinde wird gesamt-

heitlich an die geänderten Vorgaben ange-

passt und berücksichtigt dabei die Interes-

sen der Bevölkerung sowie des Kantons. Zu 

Gunsten der Grundeigentümerschaft wur-

den auch alle Gestaltungspläne überprüft. 

Sofern erforderlich, werden diese aufgeho-

ben oder angepasst.

Die Ortsplanungsrevision stellt sicher, dass 

die heute realisierbaren Höhen und Nut-

zungsmasse auch künftig zur Verfügung 

stehen. Dabei muss berücksichtigt werden, 

dass eine exakte «Übersetzung» der alten 

auf die neuen Masse nicht möglich ist. Um 

eine qualitätsvolle Siedlungsentwicklung zu 

fördern und bestehende Qualitäten zu wah-

ren, werden Bestimmungen zur Gestaltung 

und Eingliederung ins BZR aufgenommen.

regelung, Kniestockhöhe, Dachfirsthöhe). 

Die neue Gesamthöhe bezeichnet den 

Höhenunterschied zwischen dem höchs-

ten Punkt der Dachkonstruktion und dem 

massgebenden (gewachsenen) Terrain. Bei 

der Definition des neuen Höhenmasses 

wurde darauf geachtet, dass bestehende 

Bauten bzw. die max. Höhe der bisherigen 

Zonen auch mit den neuen Höhenregelun-

gen wieder realisiert werden können.

Neue Zonensystematik

Im Rahmen der Ortsplanungsrevision wer-

den verschiedene Zonen zusammengefasst 

sowie einzelne Zonentypen neu geschaf-

fen. Zusätzlich werden einzelne Zonen 

umbenannt, da der Kanton Luzern im re-

vidierten PBG keine Geschosszahlen mehr 

definiert. Dementsprechend müssen auch 

die bestehenden Zonenbezeichnungen ge-

ändert werden. Bspw. wird die 2-geschossi-

ge Wohnzone (W2) zur Wohnzone B (W-B).

Innenentwicklung

Mit den neuen Regelungen im kantonalen 

PBG und deren Umsetzung im BZR soll die 

«Siedlungsentwicklung nach innen» ge-

fördert werden. Entwicklungsgebiete sind 

künftig dichter bebaubar (bspw. Kernzone). 

Zudem wird durch die Einführung der ÜZ 

generell ein etwas grösseres Nutzungs-

potenzial geschaffen. Dadurch wird dem 

allgemeinen Anliegen der Bevölkerung und 

den gesetzlichen Vorgaben Rechnung ge-

tragen, überbaute Gebiete besser zu nut-

zen und das Kulturland möglichst zu scho-

nen.

Alt: Ausnützungsziffer (AZ) Neu: Überbauungsziffer (ÜZ)
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Bau- und Zonenreglement
Klare und verständliche Rahmenbedingungen 

Basierend auf dem Ergebnis der 1. Mitwir-

kung hat der Gemeinderat insbesondere 

die nachfolgenden Änderungen im Bau- 

und Zonenreglement (BZR) vorgenommen. 

Einen Gesamtüberblick über sämtliche Än-

derungen im BZR, basierend auf der Rück-

meldung von Seite der Bevölkerung sowie 

einer 1. Grobbeurteilung des Kantons, bie-

tet das «orientierende Bau- und Zonenre-

glement», welches im Rahmen der 2. Mit-

wirkung eingesehen werden kann.

Umfassende Analyse

Unter Berücksichtigung der Anliegen aus 

der Bevölkerung wurde eine zusätzliche 

Analyse des baulichen Bestandes vorge-

nommen. Einerseits wurde eine flächen-

deckende Erhebung der realisierten Über-

bauungsziffern und Gesamthöhen über 

das ganze Gemeindegebiet durchgeführt 

und andererseits die vorhandenen Nut-

zungsmasse und -reserven in bestehen-

den Gestaltungsplänen einzeln ermittelt. 

Überarbeitete Systematik im BZR

Die Systematik im Bau- und Zonenregle-

ment wird dahingehend angepasst, dass 

die Grundeigentümerschaft von bereits 

bebauten Parzellen über einen angemes-

senen Handlungsspielraum betreffend 

Gestaltung eines potenziellen neuen Bau-

vorhabens verfügt. Dies erfolgt nicht über 

eine pauschale Erhöhung der zulässigen 

Nutzungsmasse, sondern wird durch die 

Schaffung von einfach anwendbaren Rah-

menbedingungen erreicht:

Gesamt- und Fassadenhöhe

Auf die Definition einer massgebenden 

Fassadenhöhe wird verzichtet. Neu ent-

spricht diese im Grundsatz der jeweils 

maximal zulässigen Gesamthöhe. Um eine 

bauliche Vielfalt zu ermöglichen, werden 

in den meisten Zonen neu zwei verschie-

dene Gesamthöhen definiert. Die Gesamt-

höhe 1 gilt jeweils für Flachdachbauten, 

die Gesamthöhe 2 jeweils für Bauten mit 

Schrägdach. Damit das oberste Geschoss 

bei Bauten mit Schrägdach sinnvoll ausge-

staltet werden kann, wird die Gesamthöhe 

2 höher festgelegt als die Gesamthöhe 1. 

Überbauungsziffer Hauptbauten

Die Überbauungsziffern werden ebenfalls 

angepasst und vereinheitlicht. Grundsätz-

lich wird es der Grundeigentümerschaft 

überlassen, wie sie ihr Grundstück bebau-

en möchte. Dazu stehen drei verschiedene 

Überbauungsziffern für Hauptbauten zur 

Verfügung: 

– die ÜZ-a, bei einem voll ausgebauten 

obersten Geschoss,

– die ÜZ-b, wenn das oberste Geschoss 

als Attikageschoss, Schrägdach oder 

Pultdach ausgestaltet wird,

– die ÜZ-c, wenn die maximal zulässige 

Gesamthöhe um mindestens 3.0 m un-

terschritten wird.

Die Überbauungsziffern für Hauptbauten 

sind unterschiedlich hoch festgelegt, wo-

bei die ÜZ-a einen kleineren Fussabdruck 

zulässt als die ÜZ-b oder die ÜZ-c. Im Ge-

genzug kann bei der ÜZ-a das oberste Ge-

schoss voll ausgenutzt werden. Die ÜZ-c 

soll dann angewendet werden, wenn es 

die Topografie oder bestehende Sichtbe-

ziehungen erfordern. 

Verzicht auf Vorgaben zur Ausgestaltung 

des obersten Geschosses

Durch die angepasste ÜZ-Systematik wird 

die Ausgestaltung des obersten Geschos-

ses der Grundeigentümerschaft überlas-

sen. Die Vorgaben für die Zurückverset-

zung des obersten Geschosses werden 

gestrichen und entsprechen im Grundsatz 

der ÜZ-b (Attikageschoss).

Überbauungsziffer Nebenbauten

Um An- und Kleinbauten wie Garagen 

oder überdachte Gartensitzplätze im bis-

herigen Umfang zuzulassen, wird die «ÜZ 

Nebenbauten (ÜZ-N)» eingeführt. Die neue 

ÜZ-N steht für Teile eines Gebäudes oder 

kleine Bauten zur Verfügung, welche eine 

Gesamthöhe von 4.5 m nicht überschrei-

ten, unabhängig davon, ob sie Haupt- oder 

Nebennutzflächen aufweisen. Zudem ist 

vorgesehen, dass diese auch für die Er-

stellung von Balkonen beansprucht wer-

den kann. 

Überbauungsziffer Hauptbauten a (ÜZ-a)
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Skizzen zu den verschiedenen Überbauungsziffern



1

2

Planausschnitt Gebiet «Oberkirch Dorf» 

Planausschnitt Gebiet «Campus» 

Planausschnitt Gebiet «Haselwart / Haselwartmatte» 



W-A Wohnzone A

W-B Wohnzone B

W-S Spezielle Wohnzone

D-S Spezielle Dorfzone

M Mischzone

W-C Wohnzone C

W-D Wohnzone D

W-SE Wohnzone Strukturerhalt

M-S Spezielle Mischzone

M-SE Mischzone Strukturerhalt

D Dorfzone

K Kernzone

W-V Wohnzone mit verdichteter Bauweise

Legende Zonenplanentwurf

A-A Arbeitszone A

A-B Arbeitszone B

A-C Arbeitszone C

OeZ Zone für öffentliche Zwecke

SpF Zone für Sport und Freizeitanlagen

Gr-A Grünzone A

Gr-B Grünzone B (überlagernd)

Sb Sonderbauzone

Übriges Gebiet C
(Schutzverordnung Sempachersee)

VZ Verkehrszone

ÜG-C

Übriges Gebiet A
(Verkehrsfläche / Gewässer)

Lw Landwirtschaftszone

ÜG-A

Ns Naturschutzzone

Wald

Die links dargestellte Vereinfachung des Zonenplans zeigt die künf-

tige Zonierung innerhalb der Gemeinde Oberkirch. Die einzelnen 

Zonen, welche basierend auf der 1. Mitwirkung teilweise überarbei-

tet wurden, werden nachfolgend erläutert.

2

1

 Kernzone

Mit der Kernzone wird ein neuer Zonentyp geschaffen, welcher 

die im REK bezeichneten «Innenentwicklungsgebiete» regelt und 

sich auf die Ergebnisse der durchgeführten Quartierworkshops 

(Luzernstrasse) stützt. Die Kernzone fokussiert sich auf die bereits 

heute höher bebauten Gebiete im Bereich der Strassenknoten 

und ermöglicht eine nach innen gerichtete Siedlungsentwicklung 

bei gleichzeitiger Aufwertung des Strassenraums. In den Zonen-

bestimmungen wird unter anderem ein erhöhtes Erdgeschoss 

in Kombination mit belebenden Nutzungen sowie das Pflanzen 

hochstämmiger Laubbäume entlang der Luzernstrasse gefordert. 
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 Dorfzone

Die Dorfzone wird verkleinert und soll nur noch Grundstücke resp. 

Bauten umfassen, welche einen effektiven Bezug zum historischen 

Ortskern aufweisen. Dabei wurden unter anderem das kantonale 

Bauinventar, die das Ortsbild prägenden Bauten und Gebäudefluch-

ten sowie die Parzellierung berücksichtigt. Die Bestimmungen zur 

Dorfzone wurden überarbeitet und präzisiert. Es gelten klar defi-

nierte Nutzungsmasse, welche der kleinteiligen Parzellierung ge-

recht werden. Zur Wahrung und Weiterentwicklung des Ortskerns 

werden jedoch erhöhte Anforderungen an die Eingliederung von 

Neu- und Ersatzbauten gestellt.   
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 Wohnzonen A–C

Die Wohnzonen A–C entsprechen weitestgehend den bisherigen 

Wohnzonen (Landhauszone, 2- und 3-geschossige Wohnzone). 

Die zulässigen Nutzungsmasse werden mittels Überbauungsziffer 

und Gesamthöhe so festgelegt, dass die heutigen Nutzungsmög-

lichkeiten gewahrt werden. 
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 Wohnzonen D

Die Wohnzone D wird neu erlassen und ermöglicht eine bauli-

che Entwicklung innerhalb der im REK definierten «Innenentwick-

lungsgebiete». Die Zone umfasst Areale, welche sich bisher in der 

3-geschossigen Wohnzone befanden und im Rahmen von Gestal-

tungsplänen teilweise höher bebaut wurden. Die zentral gelege-

nen Gebiete eignen sich aufgrund der wenigen und grossen Par-

zellen sowie des in die Jahre gekommenen Gebäudebestandes für 

eine bauliche Entwicklung.
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 Wohnzone mit verdichteter Bauweise

Die neue «Wohnzone mit verdichteter Bauweise» kommt in den-

jenigen Quartieren zur Anwendung, welche sich bisher in der 

«2-geschossigen Wohnzone mit Verdichtung» befunden haben 

oder über eine kompakte Bebauungsstruktur aufweisen und auf 

der Grundlage eines Gestaltungsplans bebaut wurden. Diese Zone 

dient einer zonenkonformen Überführung von dicht überbauten 

Siedlungen bei gleichzeitiger Gewährung eines angemessenen 

Entwicklungsspielraums. Es gelten grundsätzlich die Bestimmun-

gen und Nutzungsmasse der Wohnzonen (Regelbauzone). Um 

auch bei flächig bebauten Parzellen eine bauliche Entwicklung 

zu ermöglichen, kann auf jedem Grundstück eine zusätzliche an-

rechenbare Gebäudefläche von 20 m2 im Umfang der max. Gebäu-

dehöhe realisiert werden.
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 Mischzone

Die Mischzone ersetzt die Geschäfts- und Wohnzone (GsW), wo-

bei die Art der Nutzung sowie die zulässigen Nutzungsmasse wei-

testgehend identisch bleiben. Auf das Einfordern eines minimalen 

Gewerbeanteils gemäss bestehendem BZR wird verzichtet.

2

1

 Arbeitszonen A–C

Die Arbeitszonen schaffen gute Rahmenbedingungen für das lo-

kale Gewerbe. Mit den definierten Überbauungsziffern von 0.55 

bzw. 0.60 wird ein angemessener Handlungsspielraum gewährt. 

Die heute bestehenden Höhenbestimmungen werden in Form 

einer Gesamthöhe übernommen. Auf die Festlegung von Fassa-

denhöhen wird verzichtet. An einer Grünflächenziffer wird jedoch 

festgehalten, da die Arbeitszonen einen Beitrag an die Biodiversi-

tät leisten können. Diese wird allerdings auf 0.10 reduziert. 
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 Wohn- / Mischzonen Strukturerhalt

Auf die Festlegung von «Wohn- und Mischzonen Erhaltung und 

Erneuerung» wird weitestgehend verzichtet resp. diese werden 

durch die «Wohn- und Mischzone Strukturerhalt» ersetzt. Diese 

Zone kommt nur in einzelnen Gesamtüberbauungen zur Anwen-

dung, welche auf Grundlage eines Gestaltungsplans realisiert und 

vollständig ausgenützt sind. Diese Siedlungen weisen aktuell kei-

nen Nachverdichtungsbedarf auf und sollen bis zur nächsten OP-

Revision als solche bestehen bleiben. Dieser Zonentyp ermöglicht 

eine zonenkonforme Überführung der Quartiere unter Wahrung 

der bestehenden Qualitäten. Eine bauliche Entwicklung im unter-

geordneten Rahmen ist möglich. 



Zonenplan Siedlung
Innenentwicklung und Bewahren im Einklang
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 Spezielle Dorf- / Wohn- / Mischzonen

Gebiete mit speziellen Nutzungs- oder Gestaltungsansprüchen 

werden in «Spezielle Zonen» überführt. Vorliegend handelt es sich 

um Gebiete, die mittels Gestaltungsplan überbaut wurden oder 

noch überbaut werden. Da die jeweiligen Gestaltungsplanbestim-

mungen bzw. Nutzungsmasse nicht in einer Regelbauzone abge-

bildet werden können, muss für diese Gebiete eine spezifische Lö-

sung geschaffen werden. Dies erfolgt über die «Speziellen Dorf-, 

Wohn- und Mischzonen». Dabei werden je Gebiet massgeschnei-

derte Bestimmungen erlassen, wodurch ermöglicht wird, dass die 

heutigen Nutzungsmöglichkeiten gewahrt werden und eine bau-

liche Entwicklung nach wie vor erfolgen kann. 
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 Verzicht auf Einzonung Länggass

Basierend auf der Festlegung im Räumlichen Entwicklungskon-

zept (REK) wurde im Rahmen der Ortsplanungsrevision eine Ar-

beitszonenerweiterung geprüft. Die Schaffung von neuem Gewer-

bebauland innerhalb der Gemeinde Oberkirch ist raumplanerisch  

im Gebiet «Länggass» grundsätzlich richtig. Gestützt auf einen 

ausgewiesenen Baulandbedarf Arbeiten erfolgte eine vertiefte 

Bearbeitung mit einem Grobkonzept als Basis für eine Einzonung. 

Aufgrund der gegenwärtig nicht gegebenen Verfügbarkeit der 

zur Einzonung vorgesehenen Fläche, kann die zunächst geplante 

Arbeitszonenerweiterung im Rahmen der vorliegenden Ortspla-

nungsrevision jedoch nicht umgesetzt werden. Die strategische 

Erweiterungsabsicht des Arbeitsgebietes «Länggass» soll aber für 

die Zukunft auf Stufe REK weiterhin beibehalten werden.
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 Camping Steibüel

Der Grundeigentümer der Parzellen Nrn. 260 und 813 beabsich- 

tigt, im Gebiet «Steibüel» einen naturnahen Campingplatz mit 

Stellplätzen für Wohnmobile zu realisieren. Die Projektidee wurde 

von der Gemeinde sowie der Dienststelle Raum und Wirtschaft 

(rawi) geprüft und zur Weiterbearbeitung freigegeben. Der Ge-

meinderat stimmt dem Vorhaben zu, sofern:

– sich die Anlage optimal in die Landschaft eingliedert,

– der eingedolte Bach renaturiert wird,

– nicht mehr benötigte Bauten zurückgebaut werden,

– der Camping hohe ökologische Qualitäten aufweist.

Der Grundeigentümer erarbeitete mit der freiraumarchitektur 

gmbh ein Nutzungs- und Betriebskonzept für das vorgesehene 

Camping-Areal. Zusätzlich wurde ein Gesamtkonzept erstellt, wel-

ches die Absichten und Auswirkungen der baulichen Entwicklung 

am Standort aufzeigt. Gestützt auf diese Grundlagen sollen die 

(Teil-)Parzellen Nrn. 260 und 813 in die «Zone für Sport- und Frei-

zeitanlagen» eingezont und mit einer Gestaltungsplanpflicht be-

legt werden. Die Konzepte dienen als Basis für die spezifischen 

BZR-Bestimmungen sowie die Erarbeitung des Gestaltungsplans.
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Anpassung Richtprojekt WohnhausA dt10.7.23

KONZEPT

DAHINDEN JOSEF 

STEIBÜEL
6208 OBERKIRCH LU

CAMPING STEIBÜEL OBERKIRCH

GEHÖLZE

BEREICH  CAMPING
SOLITÄRGEHÖLZE  VERSTREUT

BEREICH BACH
UFERGEHÖLZE

BEREICH  WALD
WALDSAUMARTEN

GRÜNFLÄCHENNACHWEIS STADT LUZERN

ÖKOLOGISCH WERTVOLLE FLÄCHEN

EXTENSIVER WALD- UND UFERSAUM (4715m2)

EXTENSIVE WIESE (4549m2)

UMGEBUNGSFLÄCHE      23'949 M2 100 %

EXTENSIVE GRÜNFLÄCHEN     9'264 M2 38.7 %
(SAUMARTEN UND WIESEN)

ZONIERUNG

CAMPING

GEWERBE

WOHNEN

ERSCHLIESSUNG

ÖKOLOGISCHE AUSGLEICHSFLÄCHEN

EXTENSIVER UFERSAUM/WALDSAUM

ANFORDERUNGEN

• Extensive Pflege (max. 1 Schnitt im Jahr), Staffelmahd
• Altgrasstreifen stehen lassen
• mit Kleinstrukturen ergänzen
• Kein Einsatz von Dünge- oder Pflanzenschutzmitteln

Im Übergang vom Bachufer und dem Wald zum Campingplatz  wird ein Krautsaum 
als Pufferzone mit zweijährigem Schnittregime eingerichtet. Hierdurch können sich 
langsam wachsende krautartige Pflanzen gegenüber schnell wachsenden Arten 
behaupten und einen zusätzlichen Lebensraum bilden. Um eine hohe Artenvielfalt 
zu gewährleisten, ist auch hier auf eine zusätzliche Nährstoffgabe zu verzichten.

S

CAMPING

ANFORDERUNGEN

• Geringe Terrainanpassungen
• Eingestreute Einzelbäume, einheimische standortgerechte Baumarten
• Fahrwege befestigt
• Stellplätze für Wohnmobile in Kies
• Stellflächen für Zelte als Grünflächen

Das Campingareal bietet bekieste Stellplätze für Wohnmobile und Rasenflächen für 
Zelte. Die Flächen sind naturnah gestaltet und ins gewachsene Gelände 
bestmöglichst integriert. Die Rasenflächen dienen zum aufschlagen der Zelte, zum 
verweilen und zum spielen. Eingestreute Einzelbäume gliedern das Areal und 
spenden Schatten.
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ANFORDERUNGEN

• Spielgeräte aus Naturmaterial mit Spielschwerpunkt Kreativität und    
   Geschicklichkeit (Alterstufe 6-12 Jahre)
• Aufteilung in thematisch differenzierte  Spielorte
• Gewährleistung von beschatteten Bereichen
• Angebot an einfachen Sitzmöglichkeiten

Zwischen Wald und Campingareal ist ein naturnaher Spielbereich angeordnet. Die 
Ausstattung mit naturnahen Spielgeräten (z.B. Kletterelemente aus Holz, 
Weidenhaus) ist auf die Spielbedürfnisse für Kinder im mittleren Alter (6 bis 12 
Jahre) ausgerichtet..

NNATURSPIELPLATZ SPIELBEREICH KAT. 2

LANDSCHAFTSBÄUME

ANFORDERUNGEN

• Einheimische Feldgehölze in Gruppen

 Als Weiterführung zur direkt angrenzenden Kultur- und Naturlandschaft werden 
auf dem Campingplatz Landschaftsbäume verteilt.  Diese gliedern den 
Landschaftsraum und spenden Schatten. Für diverse Insekten und Vögelarten 
dienen sie als Lebensraum.

L

ANFORDERUNGEN

• Naturnah gestalteter Bachlauf (Laufform gewunden)
• Gehölzanteil 20%-40%; hoher Anteil an Weiden und Erlen  
• Beschattungsgrad des Bachs 60%-80%
• Ansaat Hochstaudenflur + Initialpflanzungen
• Mahd Heckenkrautsaum max. 2mal im Jahr - 1/3 im Winter stehen lassen
• Kontrolle / Bekämpfung von Neophyten 1 x jährlich!

Der geöffnete Bachabschnitt fördert die Strukturenvielfalt der Aussenräume und 
bietet verschiedenen Tier- und Pflanzenarten einen Lebensraum. Die naturnah 
gestalteten Uferbereiche mit hohem Gehölzanteil und abwechslungsreicher 
Hochstaudenflur gewährleisten eine natürliche Uferstabilität und einen für den 
Bach typischen Beschattungsgrad.  Durch diverse Kleinstrukturen und 
Trittsteinbiotope (Totholz / Wurzelstöcke) wird  die terrestrische Längsvernetzung 
sichergestellt. Schlussendlich wird durch die Schaffung eines naturnahen Bachlaufes 
der Hochwasserschutz und innerhalb des Campingplatzes deutlich gesteigert. 

BBACHBEREICH

GESTUFTER WALDRAND

ANFORDERUNGEN

• Alt-und Totholz stehen bzw. liegen lassen. 
• Einzelbäume: Eichen, Kirschen, Nussbaum, Wildobst oder Zitterpappel
• Strauchgürtel: Jungbäume und Sträucher mit Beeren und Dornen
• Strauchgürtel periodisch und abschnittweise auslichten
• Pflege ca. alle 4-6 Jahre
• Neophyten entfernen
• Kleinstrukturen erhalten und zwecks Besonnung freistellen.

 

Der Übergang vom Wald zum Campingplatz erläuft mit räumlich versetzten 
Buchten und daher einem strukturreichen gestuften Wald. Dabei sind die 
Waldrandelemente Krautsaum, Strauchgürtel, Nichtwirtschaftswald ineinander 
verflochten und teils mosaikartig durchmischt. Durch zusätzliche diverse 
Kleinstrukturen und Trittsteinbiotope (Totholz / Wurzelstöcke) wird  die 
terrestrische Längsvernetzung zudem sichergestellt. Der gestufte Waldrand bietet 
für Tierarten, wie beispielsweise dem Wiesel oder der Zauneidechse, einen 
wertvollen Lebensraum.

W EXTENSIV GENUTZTE WIESE

Durch die Campingnutzung nicht beanspruchte Flächen werden als extensiv 
genutzt Wiesen bewirtschaftet. Die extensiv genutzten Wiesenflächen weisen eine 
hohe Vielfalt an Pflanzen, Insekten und Vögeln auf und leisten eine hohen 
ökologischen Beitrag. Dieser Lebensraum ist eine gute Ergänzung zum Waldsaum 
und zum Gewässerraum.

 

E

ANFORDERUNGEN

• extensive Bewirtschaftung
• bei Bedarf Säuberungsschnitte im Ansaatjahr, danach 1-2x jährlich
• Schnitt ab 15. Juni bzw. 1. Juli: gestaffelte Mahd, Schnittgut abführen
• kein Mulchen/Schlegeln, keine Düngung
• regelmässige Vegetationskontrolle
• zusätzliche Kleinstrukturen
• Extensive Herbstweide möglich

ANKUNFT UND WEGFAHRT

ANFORDERUNGEN

• Adressbildung im Ankunftsbereich 
• Geringer Versiegelungsanteil (Kiesflächen, Entwässerung wo möglich über die 
Schulter)

Die Ankunft erfolgt über den östlichen Erschliessungsweg. Die Gäste können bei 
der Schranke selber einchecken. Die Vorfahrt bietet genügend Fläche für wartende 
Fahrzeuge. Die Erschliessung auf den Campingplatz erfolgt im Einbahnverkehr. Für 
die Ausfahrt steht der mittlere und westliche Erschliessungsweg zur Verfügung. Bei 
der westlichen Ausfahrt befinden sich die betrieblichen Gebäude und 
Einrichtungen, der Servicebereich der Campinganlage, die Parkplätze für die 
Besucher und die Entsorgungsstelle. 
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RESERVESTELLPLÄTZE

ANFORDERUNGEN

• Befahrbare, sickerfähige und begrünte Rasengitterfläche

 

Bei der Scheune entlang der bestehenden Zufahrtstrasse soll eine Fläche mit 
Rasengittersteinen erstellt werden. Sie dient für den Notfall als zusätzliche 
Stellplätze wenn der Camping voll besetzt ist. 

3

INFRASTRUKTUREN FÜR CAMPINGGÄSTE

Innerhalb der bestehenden Scheune werden Infrastrukturen und Räumlichkeiten für 
die Campingäste erstellt. Vorgesehen sind Duschen, WC, Self-Service-Kiosk, 
Warteraum und ein Büro.

 

4

ANFORDERUNGEN

• Gedeckte Flächen für die Campingäste innerhalb der bestehenden Scheune
• Der Campingplatz soll möglichst frei von Infrastrukturbauten bleiben.
• Private Nutzungen innerhalb der Scheune sollen abgetrennt von den   
   Nutzungen für den Campingplatz werden. 

• Ein Büroraum bietet Platz für die Verwaltung des Campingplatzes
 

UMGEBUNG DER BESTEHENDEN SCHEUNE 

Auf der Fläche des abgebrochenen Wohngebäudes wird eine Terrasse für die 
Campingäste erstellt. In Kombination mit dem Self-Service-Kiosk kann diese als 
Sonnenterasse für PickNick genutzt werden. Sie dient auch als Warteort bei den 
Duschen. Optional wäre eine Teilüberdachung der Terrasse vorgesehen. 
Im Bereich des bestehenden Waschplatzes soll das Scheunendach um wenige 
Meter verlängert werden. Auf dem Dach ist eine Solaranlage vorgesehen. 
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ANFORDERUNGEN

• Schotterfläche mit geradem Terrain
• Verschiedene Sitzmöglichkeiten zum Verweilen
• Genügen Fläche für die Abdeckung der Bedürfnisse der Campinggäste
• Optional eine Üderdachung der Aussenfläche möglich

ZUSÄTZLICHE SANITÄRANLAGEN

Für die Gäste steht auf dem Campingplatz ein zusätzlicher Sanitärbereich mit 
Toiletten und Spülbecken zur Verfügung.  Den Campingästen wird damit der Weg 
zur Toilette verkürzt. Vorgesehen ist eine schöne Box ähnlich zum untenstehenden 
Tiny-House, das sich gut in die natürlich gestaltete Landschaft integriert.
 

6

ANFORDERUNGEN

•Schotterfläche als Stellfläche
•Zusätzliche Toiletten für die Caminggäste
•Abwaschbecken
•Kanalisationsanschluss
•Gute landschaftliche Integration durch Holzverkleidung
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Nutzungs- und Betriebskonzept «Camping Steibüel», Quelle: freiraumarchitektur gmbh, Luzern



Legende

Bestehender Gestaltungsplan

Aufhebung Gestaltungsplan
- Regelbauzone

Aufhebung Gestaltungsplan
- Zone mit Spezialregelung

Beibehalt Gestaltungsplan
- noch nicht fertig realisiert
- spezifisches Gebiet mit

komplexer Regelung

Überführung Gestaltungsplan
- Spezielle Zone

Umgang mit Gestaltungsplänen
Abgestimmt auf die neue Bau- und Zonenordnung

Ausgangslage

In Oberkirch bestehen 38 Gestaltungsplä-

ne, welche teilweise detaillierte Bestim-

mungen aufweisen und einen wesentlichen 

Beitrag an eine qualitätsvolle Siedlungs-

entwicklung geleistet haben. Aufgrund ge-

änderter kantonaler Vorgaben stehen die 

Gestaltungspläne künftig im Widerspruch 

zur kantonalen Gesetzgebung, was eine 

Änderung oder Aufhebung dieser altrecht-

lichen Vorschriften bedingt. Andernfalls 

wären zukünftige Bauvorhaben nicht mehr 

bewilligungsfähig.

Zielsetzung

Die heutigen Nutzungsmöglichkeiten sol-

len gewahrt und eine bauliche Entwicklung 

nach wie vor ermöglicht werden. Einher-

gehend soll sichergestellt werden, dass 

bestehende Qualitäten erhalten bleiben. 

Wenn immer möglich, werden die Gestal-

tungspläne aufgehoben.  

Umsetzung

Gestützt auf die Zielsetzung ergeben sich 

unterschiedliche Möglichkeiten zum Um-

gang mit den Gestaltungsplänen bzw. zur 

Umsetzung im Rahmen der Ortsplanungs-

revision:

Beibehalt Gestaltungsplan

Gestaltungspläne, welche noch nicht bzw. 

noch nicht fertig überbaut sind, werden be-

lassen. Ebenfalls beibehalten werden Ge-

staltungspläne mit komplexen Bestimmun-

gen zu einem spezifisch genutzten Gebiet 

(bspw. Campus, Golfpark).

Aufhebung Gestaltungsplan

Quartiere, die in eine Regelbauzone über-

führt werden können (z.B. Wohnzone B), 

werden einer solchen zugewiesen. Quar-

tiere, die nicht in eine herkömmliche Bau-

zone passen (kompakt bebaute Quartiere / 

qualitätsvolle Gesamtüberbauungen ohne 

Nachverdichtungsbedarf) werden in die 

«Wohnzone mit verdichteter Bauweise» 

oder die «Wohn- / Mischzone Strukturer-

halt» umgezont. Gleichzeitig werden diese 

Gestaltungspläne aufgehoben.

Auch ohne Gestaltungsplan wird dem Erhalt 

des Quartiercharakters Rechnung getragen. 

Dies wird über die BZR-Vorschriften zur Ge-

staltung und Eingliederung gewährleistet. 

Zudem werden gewisse quartierspezifische 

Besonderheiten in den Anhang des neuen 

Bau- und Zonenreglements übernommen.

Überführung Gestaltungsplan

Einige Quartiere verbleiben in der «Spe-

ziellen Zone» oder werden in eine solche 

überführt. Dies ist dann der Fall, wenn die 

gemäss Gestaltungplan zulässigen Nut-

zungsmasse in keiner der anderen Zonen 

zweckmässig abgebildet werden können. 

Im BZR können zu den «Speziellen Zonen» 

keine parzellenscharfen Vorschriften ver-

ankert werden. Die Flexibilität des Gestal-

tungsplans ginge verloren, da über jede 

Änderung an der Urne abgestimmt werden 

müsste. Daher sollen diese Gestaltungsplä-

ne an die geänderten Vorgaben angepasst 

werden. Die «Speziellen Zonen» bilden den 

Rahmen für die aktualisierten Gestaltungs-

pläne und ermöglichen eine zeitgemässe 

Überführung der Vorschriften. 

Auswirkungen

Im Sinne eines verständlichen und auf 

die neuen Vorgaben abgestimmten Regel-

werks wird pro Quartier jeweils diejenige 

Lösung umgesetzt, welche sich am besten 

für das entsprechende Gebiet eignet, ohne 

die Grundeigentümerschaft unnötig ein-

zuschränken. Dabei muss berücksichtigt 

werden, dass Quartiere in den «Speziellen 

Zonen» mit überführtem Gestaltungsplan 

weder schlechter- noch bessergestellt sind, 

als solche, die sich künftig in einer Regel-

bauzone ohne Gestaltungsplan befinden.

Übersichtsplan zum Umgang mit den einzelnen, altrechtlichen Gestaltungsplänen



2. Mitwirkung Ortsplanungsrevision
Gegenstand der Mitwirkung und Termine

Wirken Sie mit!

Die heute gültige Ortsplanung der Ge-

meinde Oberkirch stammt aus dem Jahr 

2010. Aufgrund der veränderten über-

geordneten Gesetze und Planungen ist 

eine grundlegende Überarbeitung erfor-

derlich. Die wichtigsten Instrumente der 

Ortsplanung sind der Zonenplan sowie 

das Bau- und Zonenreglement, welche 

für die Grundeigentümerschaft sowie 

die Bevölkerung verbindlich sind. 

Basierend auf der 1. Mitwirkungsauflage 

wurden die Planungsinstrumente über-

arbeitet.

Gerne geben wir Ihnen, als Einwohne-

rinnen und Einwohner von Oberkirch die 

Möglichkeit, Stellung zu den überarbei-

teten Unterlagen zu nehmen. Bringen 

Sie Ihre Anliegen ein:

– Nennen Sie, auf welches Dokument 

sich ihr Feedback bezieht. 

– Formulieren Sie Ihre Unterstützung 

bzw. Ihre Änderungsvorschläge.

Dem Gemeinderat sowie der Planungs- 

und Baukommission ist Ihre Meinung 

wichtig. 

Sie halten eine Zusammenfassung in der 

Hand. Diese gibt einen Überblick über 

die wichtigsten Themen und Inhalte der 

Ortsplanungsrevision. Zusätzlich stehen 

Ihnen verschiedene Detailunterlagen 

unter www.oberkirch.ch zur Verfügung.

Wir freuen uns über Ihr Interesse und 

danken Ihnen für Ihr Mitwirken bestens. 

Gemeinderat Oberkirch

Planungs- und Baukommission (PBK)

Gegenstand der Mitwirkung

Der Gemeinderat stellt die folgenden Do-

kumente zur Diskussion:

– Zonenplan Siedlung 1:3000

– Zonenplan Landschaft 1:5000

– Bau- und Zonenreglement (BZR)

– Reglement Mehrwertabgabe (MWAR)

– Konzept «Räumliche Energieplanung»

Weitere erläuternde Dokumente:

– Planungsbericht nach Art. 47 RPV

– Planungsbericht Camping «Steibüel»

– Bericht «Räumliche Energieplanung»

– Mitwirkungsbericht zur 1. Mitwirkung

– BZR mit markierten Änderungen auf-

grund der 1. Mitwirkung

Auflage zur Einsichtnahme

Ort: Gemeindehaus Oberkirch,  

 Luzernstrasse 68, 6208 Oberkirch

Dauer: 16. Oktober–17. November 2023

Zeit: Montag–Mittwoch, Freitag 

 08.00–11.45/14.00–17.00 Uhr

 Donnerstags bis 18.00 Uhr

Alle Mitwirkungsdokumente und weitere 

Informationen gibt es auch im Internet:  

www.oberkirch.ch

Informationsveranstaltung

Ort: Gemeindesaal Oberkirch

Datum: Dienstag, 17. Oktober 2023

Zeit: 19.30 Uhr

Wir informieren aus erster Hand über 

die Eckpunkte der Gesamtrevision der 

Ortsplanung.

Sprechstunden

Im Rahmen der 2. Mitwirkungsauflage fin-

den zwei Sprechstunden statt: 

Ort:  Gemeindehaus Oberkirch,  

  Luzernstrasse 68, 6208 Oberkirch

Datum:  Dienstag, 24. Oktober 2023 

  18.00–21.00 Uhr

  Montag, 30. Oktober 2023 

  17.00–20.00 Uhr

Während diesen Zeiten stehen wir Ihnen 

für allfällige Fragen gerne zur Verfügung. 

Aus organisatorischen Gründen ist eine 

Anmeldung mit gewünschtem Datum und 

Zeit telefonisch (041 925 53 00) oder per 

E-Mail (gemeinde@oberkirch.ch) erforder-

lich. Sie erhalten anschliessend eine An-

meldebestätigung.

Verfahren

Alle interessierten Personen werden ein-

geladen, Anregungen zu unterbreiten und 

Stellungnahmen abzugeben. Diese sind bis 

am Freitag, 17. November 2023, schriftlich 

an den Gemeinderat Oberkirch, Ortspla-

nungsrevision, Luzernstrasse 68, 6208 

Oberkirch zu richten.

Über das Ergebnis des Mitwirkungsverfah-

rens wird der Gemeinderat in geeigneter 

Form informieren.

Anmerkung

Im Rahmen des Mitwirkungsverfahrens 

können keine Einsprachen erhoben wer-

den. Das Einspracheverfahren bzw. die 

öffentliche Auflage erfolgen nach der Be-

reinigung der Unterlagen aufgrund der  

2. öffentlichen Mitwirkungsauflage sowie 

der kantonalen Vorprüfung.
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